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Begründung 
 

 
Der Rat der Landeskirche hat 2016 die Liturgische Kammer beauftragt, die bisher gültige 

Taufagende aus dem Jahr 1972 zu überarbeiten und einen neuen Entwurf vorzulegen. Im 

Herbst 2016 hat die Liturgische Kammer mit einer Umfrage und Besuchen in allen Pfarrkonfe-

renzen begonnen, den Bedarf an theologischen, liturgischen und textlichen Material zu erfra-

gen. Anschließend wurde die Arbeit an der Taufagende der UEK/VELKD wahrgenommen so-

wie empirische Erkenntnisse der letzten Jahre verarbeitet. Kriteriengeleitet wurde eine zeitge-

mäße, theologisch qualitative Grundlage erarbeitet, die in der Einleitung des Entwurfs der 

Taufagende ihren Ausdruck findet. Die folgenden Ordnungen und Textangebote bilden Maß-

stab, Rahmen und Anregung für die zukünftige Gestaltungen von Taufen. Sie ermutigen Pfar-

rer*innen und Prädikant*innen zur eigenverantwortlichen Weiterarbeit im Kontext gegenwärtig 

notwendiger Wahrnehmung und Gestaltung von theologisch-liturgischer, verständlicher, zeit-

gemäßer Sprache, familialer Vielfalt und Mitgestaltung. Der Entwurf der Taufagende wurde 

dem Kollegium, dem Rat, allen Kirchenkreisen, den Vikar*innen sowie interessierten Einzel-

personen zur Stellungnahme vorgelegt bzw. grundsätzlich ermöglicht. Diese Rückmeldungen 

sowie die diesen folgende Überarbeitung des Entwurfs wurde schließlich dem Kollegium und 

dem Rat der Landeskirche vorgestellt, der den nun vorliegenden Entwurf der neuen Taufa-

gende der Landessynode vorlegt.  


